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Impressumspflicht auf Veröffentlichungen von Parteien, Wählergruppen und 
Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern  
 
 
Das Niedersächsische Pressegesetz sieht in § 8 für Druckerzeugnisse im Geltungsbereich 
des Gesetzes eine Impressumspflicht vor. Die Ausnahmetatbestände kommen für die 
Veröffentlichungen von Wahlen (Plakate, Flyer, Wurfsendungen, etc.) nicht in Betracht. Der 
Impressumspflicht wird insbesondere nicht Genüge geleistet, wenn lediglich eine E-Mail-
Adresse angegeben wird. Folgende Angaben werden nach § 8 verlangt: Name oder Firma und 
Anschrift des Druckers und des Verlegers, beim Selbstverlag Name und Anschrift des 
Verfassers oder des Herausgebers.  
 
Die Landeswahlleitung macht darauf aufmerksam, dass ein Verstoß gegen die 
Impressumspflicht eine Ordnungswidrigkeit darstellt. 

 
 
Änderung § 24 NKWG (sogenannte „Höherzonung“) 
 
Die Höherzonung für Samtgemeindewahlen wurde im § 24 Abs. 1 Sätze 4 bis 6 NKWG (am 
06.05.2026 bekanntgemacht) neu geregelt. 
Die Parteimitglieder oder deren Delegierte, die die Bewerberinnen und Bewerber für die 
Samtgemeindewahl bestimmen, können auch die Bewerberinnen und Bewerber und ihre 
Reihenfolge für die Wahl in der Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde bestimmen, sofern in 
dieser Mitgliedsgemeinde keine Parteiorganisation vorhanden ist. Sofern in der 
Samtgemeinde ebenfalls keine Parteiorganisation vorhanden ist, können die Parteimitglieder 
oder deren Delegierte, die die Bewerberinnen und Bewerber für die Kreis- oder Regionswahl 
bestimmen, auch die Bewerberinnen und Bewerber und ihre Reihenfolge für die Wahl in der 
Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde bestimmen, in der keine Parteiorganisation vorhanden 
ist. 
 
 
 
Himmelpforten, den 12. Mai 2026 
 
Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten  
Der Samtgemeindewahlleiter   
 
gez. Krüger 


